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B E K A N N T M A C H U N G 

 

Der Amtsausschuss hat folgende Beschlüsse gefasst: 

 
öffentliche Sitzung des Amtsausschusses des Amtes Barnim-Oderbruch vom 09.09.2025: 

 

 

Beschluss Nr: AA/20250909/Ö12 

 

 Beschluss: 

Der Amtsausschuss beschließt die Satzung über die Benutzung und Erhebung von Entgelten 

der öffentlichen Einrichtungen des Amtes Barnim-Oderbruch.  

Die Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. 

 

Die Benutzungssatzung öffentlicher Einrichtungen des Amtes Barnim-Oderbruch vom 

04.10.2011 

und  

die Satzung über die Erhebung von Gebühren öffentlicher Einrichtungen des Amtes Barnim-

Oderbruch vom 04.10.2011 treten damit außer Kraft. 

 

 

  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:   12           davon anwesend: 11 

davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0 

Abstimmungsergebnis:     Dafür:   10       Dagegen:    1       Enthaltung: 0 

 

 

 

Beschluss Nr: AA/20250909/Ö13 

 

 Beschluss: 

1. Es ist eine kommunale Wärmeplanung auf Grundlage des Gesetzes für die  

 Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze und der 

 Brandenburgischen Wärmeplanungsverordnung aufzustellen. 

2. Die kommunale Wärmeplanung ist im vereinfachten Verfahren gem. § 2 

 Brandenburgische Wärmeplanungsverordnung zu erarbeiten. 

3. Die Aufgabe der Erstellung der kommunalen Wärmeplanung einschließlich 

 der haushalterischen Abwicklung wird von den Gemeinden des Amtes 

 Barnim-Oderbruch auf das Amt Barnim-Oderbruch übertragen.  

 Das Amt Barnim-Oderbruch nimmt die Aufgabenübertragung an. Die 

 Ergebnisse sind dem Amtsausschuss vorzustellen. 

4.  Der Amtsausschuss Barnim-Oderbruch stellt für die kommunale 

 Wärmeplanung 50.000,00 € Honorarmittel bereit. 

 Die Deckung der Kosten erfolgt aus Zuwendungen vom Land Brandenburg  

 im Kostenträger 511.00.00 Orts- und Regionalplanung über das Sachkonto 

 414100. 



 

 

  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:   12           davon anwesend: 11 

davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: 0 

Abstimmungsergebnis:     Dafür:    8      Dagegen:     1      Enthaltung: 2 
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